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Béla P. Szabó

Wissenschaftsgeschichtlicher Űberblick

Über die Rechtswissenschaft

Das Wesen der Rechtswissenschafi: ist bis heute Gegenstand hitzigcr Oclwt ll. Dic Rele-
vanz des Rechrs liegt in erster Linie darin, dass es in der sozialen Ordnung nufinuchende
Probleme löst. Durch die Umsrande sind die Menschen zu allen Zeiten VOI' solehe Ord-
nungsprobleme gestelIt, die sieentwirren müssen. Das Recht - ebenso wic dl gescllschafi-
liche Ordnung - ist nicht auf ewig und immer vorgegeben und vorbcstlmrut, Das Rccht
eritwickelt sich in einem Normensystem als "Antwort auf eine Herausford 1'1)1)10\", die sich
aus der menschlichen geistigen Schaffenskrafi: und aus der - richtigcn eder falschen -
Beurteilung der Sachlage und aus der - richtigen oder falschen - Erkennrnis in UéZUg auf
nützliche und als idealerweise notwendig betrachtete Lösungen entwickclr. Dic Ali f'gabe
von juristen ist - wohl etwas pathetisch formuliert - die Lösung ausfindlg zu runchen.
Einmal gefundene, gute Lösungen sind über einen langeren Zeitraum anwcndbnr, doch
gleiehzeitig können sie gegebenenfalls zu einer hem menden Gebundcnheit werden. Wie
überall in der Entwicklungder Kultur, existieren auch im Bereich des Recheserfolgrclche
und verfehlte Lösungen nebeneinander. Die Meinungen waren immer schori g ecíledar-
über, welche Art der Aktivitat zur Lösungsfindung als wissenschafi:lich zu b tra hten ist.

Jede geordnete Gemeinschafi: lebt mit dem Rechr im Sinne eines Norrncnsysrcms.
Allerdings gibt es nicht in jeder Gesellschafi: die Rechtswissenschafi:. Dic Rcchtswissen-
schafi:tritt dann in Erscheinung, wenn die jeweilige Gemeinschafi: bereirs cin II derarrigen
Bestand von Gesetzen hat, der aufgrund der Menge und der Komplexirar an RegeInaufge-
zeichnet werden muss. Das somit erfolgte Aufzeiehnen des Rechrs ermöglicht dic:spacere
Verfügbarkeit und einfache Abrufbarkeit der Regelung bzw, sicherr den Verschriften
zusatzlich eine gewisse GÜltigkeitsdauer. Solches Fixieren erfordert ein bcscimrntes System,
und eben diese systernatisierten Aufzeichnungen des Rechts bilden das crste Mornentum,
in dem die Rechtswissenschaft zutage tritt.

Zugleich hat das Aufzeiehnen der Gesetze auch auf das Wissen der nachfolgenden
Generationen eine Wirkung, zudem eine gewisse bildende Funktion. Die Rechtswis-
senschafi: und Rechtslehre (sowie die Reproduktion der Rechtsvorschrifi:en) sind der
europaischen Rechtsauffassung nach miteinander verknüpfi:. Die Rechrswíssenschafi
ordner in erster Linie jenen Teil juristischen Marerials, mithilfe dessen eine rechdiche
Nachfolgerschafi:gebildet werden kann. Für den Grad, den die Rechtswissenschafi:in einer
Gemeinschafi: erreicht und wie weit die Rechtskenntnisse - je nach den Erwartungen
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der entsprechenden Zeit - zu systematisieren sind, ist in gewissem Sinne ausschlaggebend,
inwieweit die]uristen der Nachfolgegeneration unter schulmaíiigen, akademischen Rah-
menbedingungen in rechtlich jeweils wirksame Rechtsvorschrifien eingeführt werden.
Spezifische Formen der Rechrswissenschaft sind also yor allem durch die Art bedingt, mit
der eine Cerneinschafi von Zeit zu Zeit die notwendigen Kenntnisse uberholt bzw, ihre
Rechtsspezialisten und juristisch gebildete Schicht versorgt. Auf diesem Wege kann die
Rechtswíssenschaft im groBen Teil hisrorischer Cerneinschafien - der quellenbezogene
Charakter der Rechtswissenschaíi wird ja ziemlich selten anerkannt - das Rechtswesen
und die Rechtspraxis beeinflussen: Die spatere Denkweise von]uristen künttiger Gene-
rationen ist von der Rechtswissenschafi als einem Medium abhangig,

Wesentliches Instrurnent zur Wiedergabe von Rechtskennrnissen einer jeweiligen
Gemeinschafi ist der Text bzw, die schrifrliche Aufzeichnung. Die Arbeit der ]uristen ist
vornehmlich rextgebunden. Die in einer jeweiligen Gemeinschatt auf unterschiedliche
Weise gefundenen rechtlichen Lösungen müssen zur Anwendung und Weitergabe in Text
gegossen werden. Das wichrigste Arbeitswerkzeug des]uristen ist der gesetzliche Norrnen,
Lösungen und Antworten verewigende Text. In den verschiedenen Gemeínschafien ent-
stehen - je nach Grad ihrer sozialen, politischen und kulturellen Entwicklung - zwangs-
laufig auf allen Ebenen der Rechrsbildung und Rechtsanwendung unterschiedliche
Formen der rechtlichen bzw. rechtswíssenschafilichen Literatur.

Über die Rechtslireratur rragt die Rechtswissenschatr gIeichz~itig zur rationalen,
"professionalisierteren" Gestaltung der Rechtspraxis bei undtőrdert die Entstehung
und Weiterentwicklung eines erforderlichen Expertensysterns innerhalb der Gemein-
schafi: die Rechtswissenschaít ist ja eigentlich nichts anderes als das Medium der Systema-
tisierungvon Kenntnissen der Rechrskenner bzw. das Hilfsmittel zur Professionalisierung.
Die wissenschafiliche Bearbeitung von Rechtsrnaterial darf sich gleichzeitig natürlich
nicht von den rechtlichen Vorstellungen anderer ]uristen sowie weitéren Mitgliedern
der Gesellschafi respektive von deren Rechtsbewusstsein lösen. Die rechtlichen Normen
kommen in der Gerneinschafi zum Tragen, und ihre gemeinschattliche Akzeptanz ist
unerlasslich, Die schriíi lich niedergelegten Ergebnisse der Rechtswissenschaíi dürfen
daher nicht ausschlieíslich hochqualifizierte Fachleute ansprechen. Die Rechtswíssenschafi
ist notwendigerweise eine "populare" Wissenschatt, deren Produkte mehr oder weniger
nicht nur für Rechtswissenschafiler, sondern auch für ]uristen jeder Form und jeden
Ranges, im günstigen Falle für Laien eberiso verstandlich sein müssen.

Trotz alledem ist es die wichtigste Aufgabe der Rechrswissenschafi, die Schaffung
der jeweils adaquaten Rechtsnorrnen und deren Anwendung zu fördern; so war es
auch im feudalen Ungarn. Daher müssen bei der Betrachtung "mit wissenschaftlichern
Anspruch" entstandener Texte - yor allern im Hinblick auf die frühe Neuzeit - auch
ein ige Werke beachtet werden. die als Versuche der Gesetzesgestaltung anzusehen sind,
in handschriítlich oder in gedruckter Form bekannt geworden sind und gegebenenfaUs
gar die Rechtspraxis beeinflusst haben dürfien.

der jeweils speziellen historischen Bedingungen yor Augen - nicht einzigaufdiePrasenta-
tion der fachlichen Arbeiten verschiedener Epochen, die der Nachwelt erhaltensind kon-
zentrieren. Immer wieder müssen wir uns ein Bild machen über die jeweiligenfachlichen
und bildungsbezogenen Urnstande der Rechtsgelehrren in Ungarn - der "Zielgruppe der
Rechtswissenschafi".Dabei werden die Möglichkeiten zur Weitergabcder Rechtskenntnisse
sowieverfügbare Informationen über die alsArbeitswerkzeugzu bctrachtendenjuristischen
Bücher im Auge belialten. Damit kann die Rechtsliteratur Ungarns in einen Kontexr
gebracht werden, der die wichrigsren Entwicklungslinien beleuchrer,

Mittelalter

Bei der Findung denkbarer Regelungslösungen und bei der Weitergabe gccigneter
gesetzlicher Vorschrifien lieB bekanntermaíien die kontinentale europaischcTradition
zu der auch die ungarische Überlieferung gerechnet werden kann, den Hochschulcn eine
bedeuteride Rolle zukommen. Ab dem 12. ]ahrhundert, dem "groBenJahrhundcrt der
]uristen", eritwickelte s.ichdie theorerísche wie praktische Herangehensweiseanjuristísche
Kenntnisse - je nach Ara in unterschiedlichem MaBe - stetsparallelnebencinandcr.Auch
die ungarischen Rechrsgelehrren fanden innerhalb diesesProzessesihre bedclItsamcRolle
bei der ungarischen Rechtsentwicklung,

Vom Gesichtspunkt der Akteure und der Zielgruppe desrechtlichenwisscnschafi:lichen
Denkens her ist wich,tigvorauszuschicken,dass die SchichrderSchriti-und Rechtsgclchrtcn
Ungarns bereits zur Arpádenzeit einerseitsaufgeteiltwar in "Doktoren",diewisscnsch.ttl ich
beschlagener waren und die Universitat abgeschlossen hatten und andercrscitsin eine
Schicht von Gelehrten, die praktisch ausgebildetwaren in Kanzleien,Klosterchulenund an
Gerichten. Kleriker und Weltliche mit rnehr Glück konnten an auslandischenUniversiraren
studieren und den Lehrsroffbester italienischer ]uristen kennenlernen. Dieüberwicgcndc
Mehrheit erhielt aber eine Ausbildung im inlandischen Gewohnheitsrecht,vor allern an
kirchlichen Schulen. Diese Trennungstendenz verstarkte sich im 14.und IS. jahrhunderr
weiter, trotz der Versuche zur Gründungvon Universitaten in Ungarn.

Diese Tatsachen berücksichtigend, zudem vorausgeschickt, dass unsercdiesbezüg-
lichen Kenntnisse begrenzt sind, lasst sich bei einer Betrachtung der RechtsgeJchrthcit
in Ungarn yor Mohács (1526) zusammengefasst wie folgt feststellen: Dieeuropaisch
orientierre Unterscheidung zwischen "Doktoren" und "Praktikanten" decktesichnahczu
mit der organisarorischen Dualitat der Organe, bezogen auf die professionell,rnit dem
Rechtswesen befassten Mitglieder der zentralen Organe, der Kanzlei undder Kurie,
(Kanzleix.őffentliche Verwaltung", Diplomatie; Kurie: Ceríchrsbarkeít),DicKanzlei war
in den Handen der kirchlichen Wissenschattler der Politik und Diplomaricsowie der
"Dokroren", wahrend die Richter und Gerichtsgehilfen eher den prakrischenjurisren,
den "Praktikern" entstammten. Diese beiden Schichten unterschieden sichvoneinander
nicht nur in ihrem Handdn und ihrem Wirkungskreis, sondern auch inAusbildung,
Besoldung, Karriere und, besonders im]ahrhundertvor Mohács, verrnutlichauchin ihrer
Belesenheir und der Verwendungvon Büchern.

In Aubetrachr des oben Dargestellten können wir uns bezüglích der zu skizzierenden
Rechtswissenschafc in den ersten acht ]ahrhunderten Ungarns - die Charakteristiken
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Dies muss erwahnt werden, da die Reproduzierbarkeit, Erreichbarkeit, die im Buch
verkerperre Möglichkeit der "potentiellen Lesbarkeit" für das Anwenden und den Erhalt
bzw. die Weiterentwicklung der mittels Universitatsstudiurns - oder des in Ungarn
eher vorherrschenden praktischen Lernens - erworbenen Kenntnisse unverzichtbare
Elemente sind.

Juristische Bücher waren selbstverstandlich in den Bíbliotheken bzw. in den Buchlisten
aus Nachlassen der frühen Neuzeit prasenr, schon aufgrund der Existenz von jurisren
und Rechtsproblemen. Doch welche Bücher welchen Inhalts und woher starrunend zu
finden waren, kann bereits viel über Schulung, Interessen und zeitgenössische Möglich-
keiten der Rechtsgelehrren in Ungarn verraten.

Die Basisder "Rechtswissenschatt" bildeten in Ungarn hauptsachlich sog.Formularbücher
bzw.Formularien, zum Zwecke der praktischen Rechtslehre, Diese waren die wichtigsten
Produkte der ungarischen Rechtsliteratur. Die starken Ahnlichkeiten, die in einigen,
an verschiedenen Orten entstandenen Urkunden auftauchen. lassen darauf schlicfsen,
dass es bereits im 13. Jahrhunderr Urkundenrnuster gab, welche im grölSeren Teil des
Landes verbreitet waren. Das erste uns erhaltene Formularium ist das Buch der Brieft
der Franziskaner, das um 1320 in SruhlweiBenburg (Székesfehérvár) gesammelte Briefe
vom Ende des 13.Jahrhunderts erithalt. Der juristische Inhalt dieser Briefe ist noch sehr
dürttig. Das erste anspruchsvolle Formularium Ungarns ist das von Magister Johann
Uzsai zusammengestellte Manuskript. Charakteristisch für dieses Wcrk ist, dass die
Personen- und Orrsnamen aus der Mustersammlung nicht herausgenommcn sind und so
ist feststellbar, dass es zwischen 1346-1350 emstanden ist. Der Verfasser war Lektor an
der Erlauer Domschule. Auch er hatte in Bologna studiert. und dort den Tltcl baccalaureus
in iure canonico erworben. Sein Werk verfasste er für die Jugend der Schulc und für
zukünfcige Notare, die sowohl im kanonischen wie im ungarischen Rccht bcwandert
sein rnussten, wenn sie in der kirchlichen oder in der weltlichen Gerichtsh rkeit eine
Stellung bekommen wollten. Das Hauptziel Uzsais war, die Rechrsleh re zu untcl'scli tzcn:
mcthodisch gesehen folgte er der glossatorischen Arbeitsweise. Rörnische Rc 'ht~begriffc
sind im Werk in erster Linie durch die auf dem Wege der kirchlichen richterlichen
Praxis bzw. der Ars Notarilis verwurzelten Klauseln auszumachen. Manche in der Praxis
von Diplomierren sicherlich bekannten Begriffe des römischen Rechts sind [cdoch im
Werk nicht zu finden. Diese Marigel deuten auf das vorwiegend kirchenrechcliche Interesse
eines Verfassershin, der sich im Zivilrecht nur obertlachlich auskannre. Inhaltlí h ist scine
Arbeit unter die Lehrbücher zu reihen.

Ein weiteres uns erhaltenes Formularbuch stammt von Bertalan Tapolcza]; Auch
dieses war ein Nebenprodukt des Studiums, denn Tapolczai stellce die 34 FOJ'mcln als
Student der Wiener Universitat zusammen. Die Hálfre davon ernhalt interessante. chc-
rechtliche Falle und weist in den Regeln der kirchlichen Ehegeríchtsbarkcit nuch gewisse
Anschauungen des römischen Rechts auf.

Auch im 14. und 15. Jahrhundert beherrschten Formularien dic Rcchtslitcrarur
in Ungarn. Überraschenderweise findet sich, trotz der groBen Zahl an Pcrsonen mit
Studienabschluss im kanonischen Recht, auch im 15.Jahrhundert kein einzigos unga-
risches kirchenrechtliches Werk. Die ersten Formularien des jahrhundcrts starnmten
von auslaudischen Verfassern; italienische, deutsche papsrliche Gesandte odcr Mitglieder
ihrer Begleitung stellten solche Mustersammlungen rnit ungarischem Bezug zusamrnen.
Als ungarisches Werk ist das sog.Formularbuch vonjános Magyi, das dic 12 Urkunden
vonJanus Pannonius zusammenfosst, bekannr. Anfang des 16.jahrhunderts wurden auch
schori gedruckte Formularbücher in Gran (Esztergom) verwendet, wovon jedech keines
mehr erhalten ist. Zwei umfassendere Formelsammlungen sind uns alllSerdemvom An-
fang des 16. Jahrhunderts bekannt: Jenes von Mátyás Beneéthy entbielt 521 Formein
aus der Zeit zwischen 1504-1511; Demeter Nyási aber erganzte diese Sammlung mit
70 Formeln, entstanden 1511bis 1521. Beide Werke waren Beweise für eine signifikante
konsistoriale Praxis.

Im Mítrelalter war das erstmalige Auttauchen juristischer Bücher in Ungarn eng mit dem
Besuch von Universitaten verbunden. Die ungarischen Besucher juristischer Universi-
raten - yor allem jener in Bologna und Padua - brachten ab dem 13. Jahrhundert selbst-
verstandlich die kostbaren Manuskripte mit, die sie in den Universitatsstadten erworben
und wahrend ihrer Studien gebraucht hatten. Einigen Testamenren ist klar zu enrnehmen,
dass die Verbreitung der so ins Land gebrachten Werke als noch bedeutsamer aufzufassen
ist, als es dem heutigen Kenntnisstand allgemein enrsprichr. Manche zeitgenössische
Pfarrbíbliorhek war daher bereits im 13.Jahrhundert auf dem Srarrd von bolognesischen
Professoren. Aus ein igen Bestimmungen über Bücherverkaufein-Tesramenren ist sogar
zu schlieBen, dass diese Bücher eine grolSeNachfrage gehabt haben dürfien, Wie spatere
Beweise zeigen, gab es auch im Kreise von Kirchenfűrsten und ihren Beratern letzte
Verfügungen über Gesetzesbücher des kanonischen Rechts,

Die hochqualifizierten "Doktoren" waren mittels dieses "Wissensimports" anhand
von Uníversitatsbesuchen und Anschaffungen auslandischer Bücher in der Lage,das Niveau
an Wissen zu halten, das sie für die erwahnren Amter und "Anstel1ungen" qualifizierte.

Aus mehreren Quellen ist daher bekannt, dass im 14.Jahrhundert in erster Linie die
Mitglieder der sakularen und kirch lichen Elite, der zenrralen Verwalrung und der Justiz
űber ali jene schriftlichen Quellen verfügten, die ihnen bei der Beurteilung von Rechts-
problemen geholfen haben mögen.

Anzumerken ist, dass anfangs, da die Umstande in Ungarn ein .wissenschaíiliches"
Kultivieren der aUgemeinen Rechtssysterne nicht begünstigten (kanonisches Recht
und römisches Recht), die berühmten Wissenschattler ungarischer Abstammung, vor
allern Kirchenrechtler, im Ausland tatig waren. Am Ende des 13. Jahrhunderts machte
sich manch ein aus Ungarn stammender Professor an auslaudischen Universiraten einen
Namen (Damasus Hungarus, Paulus Hungarus).

In diese Epoche gehören im Übrigen auch die bescheidenen Anfange der ungarischen
juristischen Literatur, bei deren Enrwicklung die Ausrichtung auslandischer bedeutender
Werke an inlandische Bedingungen eine wiclitige Rolle spielte. Wahrend der Bearbeitung
der relativ groBen Anzahl von inzwischen bekannren inlandischen Formularbüchern, die
in erster Linie nicht der wissenschaítlichen Anwendbarkeit des Rechts, sondern den An-
forderungen der Rechtspraxis gerecht wurden, wurden sicherlich die in grolSerAnzahl im
Land in Umlaufbefindlichen juristischen Manuskripte berücksichtigt.
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. I "tI~ lsr anzurnerken, dass die zur Wende des 15./16. Jahrhunderts verrnehrt
I II II j u-ndcn Formclbücher eine gewisse Abwendung bedeuteten - in erster Linie in der
H 1011I110 nus" chichr - von der wissenschaftlichen Juristerei. Diese .Dokumentenmus-
'rI ,"'I1I1'IIt1gm'~ als Erste für den Ansprüchen der Lehre und der Praxis gerechte Auf.
1. -1 hllllllgén des ungarischen Gewohnheitsrechts gehalten, waren auch in dieser Zeit sehr
hd I ·bt. leichzeirig bedeuteten sie aber auch sicherlich einen gewissen Rückfall bezüglich
li 'r ju ristischen Kultiviertheit der Rechtskenner. Die Formularsammlungen dienten der
Bcwahrung schablonenhaít wiederholter Sane, Ausdrücke und Klauseln. Sie ersparten
dic Mühe des Neuformulierens, gleichzeitig dieneerr sie aber auch der Sicherung einer ju-
ristischen Prazision bzw. der erwűnschten Rechtswirkung. Die Varlanten der Dokumeme
gleichlautenden Charaktérs ermöglichten verschiedene Lösungen in den Rechcsfallen.

Das von der Forschung suggerierte Phanornen der Erstellung und Verbreitung
von Formularbüchern bedeutete natürlich nicht den ausdrücklichen Rückgang der
Nachfrage nach wissenschaítlichen Rechtsbüchern, sondern eher, dass die Zahl derer
gröBer wurde, die diese einfacheren Informationsquellen im Alltagsleben nutzten bzw.
anwandten. Denn nach dem 15.Jahrhundert eritstand das Komitatssystem der Notare
(Notare können im Apparat der Adelskornitate als jene betrachtet werden, die über ein
besrírnmtes Fachwissen verfügten), und die wenigen Notare waren fast ausschlieíslich als
Sradrschreiber ausgebildet. Die Beurkundungspraxis in den míctelalterlichen Sradren
Ungarns zeigt, dass die praxisbezogenen Fachleute lediglichdie Brauche und das Recht der
engeren Heimat kanmen. (Zur Wende des 15./16. Jahrhunderts waren in Pest und Buda
19 Anwalte taríg.) Über sradtische Vorgehensweisen verfügbare Daten beweisen, dass
breitere Sch ich ten des Bürgertums sich erst im 16.Jahrhundert Rechtswissen aneigneten.
Die in der wesdichen Emwicklung so wichtige notarielle Organisation enrwickelte sich
in Ungarn nicht, und der diese ersetzende Einsatz von Beglaubigungsstellen dúrfte wohl
eher die Methodik der Kurie, der "Praktiker" beeinflusst haben.

Fragt man die Reproduzierbarkeit der Rechrskenntnísse aD, ist Folgendes festzu-
stellen: Das als juristisch zu versreheride Material der öffendichen Büchersammlungen
von Pfarreien und Sradten - ab dem 15. Jahrhundert auch als öffemliche Büchereien
fungierend - setzte sich aus den Formelsammlungen zusammen, welche die ungarische
Rechtslíreratur ausmachten sowie aus den wichtigsren ~ellen- und Kommenrarsarnrn-
lungen der "gelehrten juristerei". Die kanonrechtlicben Werke sind in der Überzabl,
verglichen mit den Büchern űher-rőmisches Recht im gelaufigen Büchermaterial.
Wahrend Lerztere wohl durch die "peregini", die auch weltliches Recht studierten, in die
verschiedenen Sammlungen kamen, dürften die kirchenrechdichen Arbeiten auch über
andere Kanale hereingekommen sein, denn nach den Bűcberlisten des 15.Jahrhunderts zu
schliejSen, wurde das Land von kirchenrechtlicher Literatur gleichsam überflutet.

An der Grenze zweier Epochen

Als erstes, au ch in wissenschaftlicher Hinsieht bedeutendes Werk in Ungarn kann das
Tripartitum (Tripartitum opus iuris consuetudinarii inclyti regni Hungariae - 1514)
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von István Werbőczy (1458-1541) betrachrer werden. Das Erscheinen dieser Arbeit
war sozusagen eine Initialzündung zum Publizieren von Arbeiten der ungarischen
Rechtsliteratur, die dem ungarischen Rechtsleben einen mehr oder minder umfassenden
europaischen Ausblick bieten wolleen.

Werbőczys Werk, das als Gesetz vorgesehen war, doch als Sammlung des Ge-
wohnheitsrechrs Bedeutung erlangte, beeinflusste im ungarischen Raum wesendich die
politische Denkweise, die Rechtsemwicklung und das Rechtsbewusstsein der frühen
Neuzeit. Die Bedeutung dieses Werkes kann nicht überschatzt werden.

Das Tripartitum selbst wurde, wie allgemein bekannt, im Jahr 1514 als Ceserzes-
vorschlag ausgearbeitet. Von der Nationalversammlung wurde es approbiert und durch
den König unterzeichnet, doch es unterblíeb das Versehen mit einem Siegel und die öffent-
liche Verkündung. Werbőczy lieB also sein Werk privat ausdrucken und an die Komirate
aussenden, wo die Gerichte - mangels anderer Gesetzessammlungen - begannen, es zu
verwenden. Somit wurde es über den Weg des Gewohnheítsrechrs zu einem Bestandteil
des ungarischen Rechrs, Die erste, noch auszugsweise gefertigte ungarische Übersetzung
gesraltere Balázs Weres imJahr 1565, die kornplette Übersetzungwurde in Klausenburg
(Kolozsvár) von Gáspár Heltai herausgegeben. Ab 1628 wurde es auch in den Corpus
HungarisJurici aufgenommen. Das Werk erhielt, im Rechtsleben als Rechrsquelle noch
öfter benutzr als die Gesetze, seinen Platz am Anfang der Gesetzsammlungen. Im Sie-
benbürger Fűtstentum bekraftigren mehrere Fürsten bei ihrer Wei he das Tripartitum
per Eid und 1698 wurde es auch in die Siebenbürger Gesetzsammlung, die Approbatae et
Compilatae Constitutiones, auf genom men.

Start einer detaillierten Würdigung des wissenschafilichen Wertes des Tripartitums
wird hier in Bezug auf seinen Rang in der Rechtspraxis nur kurz auf zwei Fragen einge-
gangen, die einerseits auch die beeinflussbare Gesarntheir des .wissenschaftlíchen" Wertes
dieses juristischen Buches, andererseits einen neuen Ansatz streifen.

An dieser Stelle ist eine Erörterung über die seit Jahrhunderten betriebenen
Forschungen bezüglich der Quellen des Tripartitums und der Fragen seiner Beziehung
zum wissenschaítlíchen Rechr nicht möglich; erst soll die Aufmerksamkeit auf einen
anderen erklarungsbedürfngen Umsrand gelenkt werden, namiich auf die auffa1lenden
sachlichen Marigel des Tripartitums. Überspirzr ausgedrückt - und die wirtschafts-
und sozialgeschichtlichen Forschungen der letztenJahre vor Augen - können wir namiich
eindeutig Folgendes fesestellen. Ware es im Ungarn des 16.Jahrhunderrs nur auf der Basis
des Tripartitums möglich gewesen, Transaktionen zu bewerkstelligen oder Urteile zu
erbringen, hatte dies für viele Adelige das finanzielle Ende bedeutet. Die Rechtsregdungen
des relativ lebhalten wirrschaftlichen Lebens am Jahrhundertanfang und auch danach
waren unter der engen Einschrankung des Tripartitums unvorstellbar gewesen, da das
Werk über das Vertrags- und das Handelsrecht kaum etwas bernhaltet.

Dies und andere Marigel des Rechtsbuches lassen sich nur damit erklaren, dass Wer-
böczy ausdrücklich nur das von dem europaíschen ius commune abweichende Gewohn-
heitsrechr verewigen wollee. Er erwahnte in seiner Arbeit speziell keine Emsprechungen
mit kanonischem oder römischem Recht (rnit Ausnahme bestirnrnter Institutionen).
Diese Vorschriften waren nicht ausgelassen, weil sie Werbőczy etwa nicht bekannr
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w 1'1'111 ~ Will' dagcgcn sein Ziel, den ungarischen Gerichten die von der allgemeinen
l' IIp. I chen abwcichende Praxis zur Kenntnis zu bringen, also befasste er sich nicht mit

li I JlOl'lIIulicrungder Letzteren.
Illdicscm Licht betrachtet und bei einer Untersuchung der Bedeutung des

'lrlpartitum im Spiegel der europ;,iischenTendenzen in der Rechtsentwicklung, lasst sich
elwns gewagt behaupten, das Rechtsbuch habe eigentlich zu jener Zeit die Bildung des
.Jura nouit curia"-Grundsatzes auf von der ius commune beherrschren Gebieten gefördert.
I3ckanntermaBen versandte Werböczy sein Werk an die Kornirate, und es wurde bald
allgemein beliebt, zum MaB der Urteilsnndung. Den Inhalt dieses Rechtsbuches rnussre
nach einiger Zeit [eder Rechtsanwender kennen. Danach musste man sich nicht mehr mit
dem Beweis bzw. dem Zitieren von gewohnheitsrechtlichen Vorschrrítcn abgeben. Es er-
leichterte den Beweis des lokalen (in dem Fali des landesweiten Adels-) Rechts, gleichzeitig
widerlegte es nicht die widerlegbare Verrnurung des zu applizierenden ius commune. Diese
als ,!undata intentio"bekannte, in der frühen Neuzeit entstandene gemeinsam gebil~ete
Annahme besagte, im Falle, dass die Parteien keine andere Rechtsquelle aufwelsen
können, seidie ius commune anzuwenden, weil für diese Anwendung der Regeln - mangels
anderer Beweise - die Vermumngspricht. Das Dreierbuch (Trlpartitum) erleichterte zwar
das Widerlegen dieser Vermutung, gleichzeitig gibt es nach heutiger Kerintnis in den
Quellen keine Spur davon, dass es eine Vermutung gegeb~11hatte, die.für ?as Tripartitum
gesprochen hatte. Die bisher verkűndete Arisieht über die ':iogewohnhche Bedeumng
des Rechtsbuchs, über seine das gesamte Privatrecht "deckende" Rolle würde dies - nach
Ansíchr des Verfassers dieser Zeilen - erfordern.

Jedenfalls konnte das Tripartitum korrekterweise nurvermischt und zusammen mit
dem ius commune angewandt den Anspruch an das rechtliche Sicherheit gewahrende,
schriftlich gefasste Recht erfüllen. Es blieb nicht uriter dem wissenschanlichen Niveau
seiner Zeit zurück und wurde, unabhangig von seiner Zíelserzung, zum Baustein des
Erhalts der ungarischen VerfassungsmaBigkeit und des eigensta:ndigen Rechtssystems.
Die privatrechtliche Praxis der Gerichte wurde durch das leicht zugangliche Rechtsbuch
zwar stark nnterstutzt, doch es ist hervorzuheben, dass - bis zu welchem Grad, ist heute
noch nicht vollstandig bekannt - sich die Gerichtsbarkeit in kleineren bis gröBeren
Sch rit ten den wirtschaftlichen Anforderungen anpasste, indem es privatrechtliche
Regelungen des Tripartitums missachtete.

Ahnlich dem Tripartitum gab es bedeutende wissenschanliche Leistungen, Vor-
bereitungsarbeiten und Ansprüche hinter den spateren, den Launen der politischen
Verhalrnisse ausgesetzten, aber im Interesse der Rechtssicherheit angegangenen Versuchen
zur Zusammenfassung des Privatrechts bzw. dessen Reformwerke. Solche waren das Mitte
des Jahrhunderts verfertigte.f2!:!:adripartitum, das schon uriter den Habsburgern in Form
gegossene Novum Tripartitum und der Entwurf von 1795.

Nachdem Werböczys Werk erschienen war, entstand um 1540 die Schriftensammlung
von Imre Pap6czi in PreBburg, die noch der Tradion der früheren Formelbücher folgre
und eine Bearbeitung der Institution des Kaufvertrags, basierend aufVertragen und Ge-
richtsprotokollen war. In der Fachliteratur ist die Arbeit als Formularium Posoniense
bekannt. Die Arbeit selbst beinhaltet mehrfach Hinweise, dass sie zur Unrerrichtung
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junger Leute erstellt wurde. Die Leser,die nicht mehr Neulinge, sondern junge Ausübende
der ars notaria sind und neben dem Srudiurn bereits in ihrem Beruf gearbeitet haben,
w~rden dar.in sogar direkt angesprochen. Das Oeuvre enthalr 65 Urkundenvorlagen.
Die theoretischen Teile sind detaillierter als alle bisherigen ungarischen Formularbücher.
Die Arbeit ~rennte sich nicht von den konkreten Urkunden, sie eritfalter ihre Aussagen
sogar aus diesen heraus. Hauptthema des Werkes ist das Kaufen und Verkaufen. Auf
einfaches Kaufen und Verkaufen bauen die Formeln weiterer komplizierterer Vorgange,
mit jeweiligen Erlauterungen.

Papóczi srellre der Reihe der Formeln eine reine Einführung in das römische Recht
voran. Die Formelreihe, die dem Leser ungemein wechselvolle und komplizierte Formen
von Transaktionen vorstellr, verkörpert eine bis dahin in Ungarn unbekannte voluminöse
und tiefschürfende Verarbeimng.

Das wichtigste Vorbild des Verfassers war Rolandinas Passagieri, der groBe Meister
der ars notaria aus dem 13. Jahrhundert; wahrscheinlich hat Papóczi seine Summa als
~uster~eispiel genommen. Sysrernrheorerisch hatte auch das Tripartitum von Werböczy
einen Einíluss auf das Werk, an einigen Stellen übernimmt er wortwortlich von ihm Titel
insofern es die Erlauterung des Problems ertorderr. Insgesamt kamen 32 Titel, ein Vierrel
der Titel des adeligen Privarrechts, in den Text des Formulariums.

. S~in Werk. übertriffr in Bezug auf Umfang, Tiefe und Systematik jede andere
bisherige ungansche Arbeit, und dies ist der Tatsache zuzuschreiben, dass er naher an
das römische Recht herankam als jeder seiner Verganger. Die im Oeuvre auftauchenden
venragsrechtlichen Regelungen weisen auf die groBen Sammelwerke des römischen Rechts
zurück. Papóczi bernűhte sich noch nicht um Vergleiche, er stellt gleichsam mechanisch
die römischen und ungarischen Rechtsvorschriften nebeneinander, als ob die einen die
anderen erganzten.

Das 16. und 17.Jahrhundert

Verglichen mit den ersten Jahrhunderten der frühen Neuzeit in Ungarn ist es in dieser sich
zuseh~nds I~izierende~ Epoche wesentlich kornplizierter SteJJungzu beziehen in der Frage,
wer eigentlich als Junst zu bezeichnen war. Die Bearnren der verschiedenen Kanzleien
können nicht mehr als gesonderte Gruppe rechrsgelehrter Intellekrueller behandele
werden. da ab dem Ende des 16.Jahrhunderts Personengruppen von unrerschiedlichscern
St.~t~s(v.omGroBfürsten angefangen bis zu den Hofrichtern) eine vergleichbarejuristische
Tatígkeir gegen Bezahlung ausübten. Unter denJuristen spielte wahrscheinlich auch
in dieser Zeit eine Ausbildung eine gröBere Rolle, aber gerade die nationalen Würden-
trager waren reihenweise ungeschult: der Palatin, der kroatische Ban, der Schatzmeister
lind der Landesrichter (die vier richterlichen Behörden) hatten bis zum 18. jahrhunderr
im Allgemeinen keine juristische Ausbildung.

Das Gerichtspersonal (insofern es überhaupt funktionierte) bzw. die Bürokraten
der Zentralorgane erhielten seit der Regierung Ferdinands 1. (1526-1564) ein Gehalt.
Aber die wesentliche Mehrheit an Beamten des Zentralapparats war Grundbesitzer oder
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sogar GroBgrundbesitzer, und sie gaben für Kosten, die sich von Amts wegen ergaben,
wesenrlich mehr aus als ihre Gehalter ausmachren. Die ungarischen "Beamten" der
frühen Neuzeit arbeireten in ersrer Linie wegen des Ansehens oder íhrern Patron zuliebe
und nicht für den Lohn. Für gesellschaftliches Emporkommen war die Beamtenradgkeír
vermutlich unbedingt von Verteil. Ihre Bürobeschaftigung war sehr irregular.

Neben den "Juristen", die uber ein Ame oder eine Würde verfügren. gab es im
17. Jahrhundert bereits eine groBe Gruppe von selbststandigen Ariwalten und im
Gesetz bewanderten Personen unbekannrer Ausbildung. Auch diese bildeten wohl
keine einheitliche Schíchr, schlieBlich waren ja die gesellschafdichen Unterschiede
unter den anwaltliche Tatigkeit Ausübenden groB, ihre juristische Arbeit war jedoch
sehr áhnlich: Sie verfuhren in den Angelegenheiten der mit dem Recht der anwaltlichen

Vernunit bestallten Herrschaften.
Ab dem 17. Jahrhundert lasst sich sagen, da ss in Aubeerachr der ungarischen

Studiumsmöglichkeiten alle Adelígen als Juristen zu berrachten sind, die die Schule
besucht hatten und im Bereich der Gursfűhrung, yor den Gerichten, in den Kanzleien
oder in der Politik einsetzbar waren bzw. die Rechts- und Handelsangelegenheiten einer
jeweiligen Obrigkeit erledigten und schlussendlich zu dessen politischcn Vertrauten
wurden. Die politische Rolle der juristisch gebildeten Inrellekruellen von-kleinadeligcm
Status erhielt um die erste Halfie und der Mitte des 17.Jahrhunderts GewiCht, aber lange
Zeit spíelten sie auch spáter in der ungarischen Politik eine Rolle. -

Es ist etwas einfacher jene als juristen auszumachen, die die Leitung von Srádten
innehaben und die Gerichtsbarkeit organisieren, schon allein aus dem Grund, weil es
in den stadrischen Gerichten erster Instanz und ihren lelrenden sradrischen Organen eine
groBe Anzahl an im Ausland srudíerten Iurísten gab. Sie waren für das Rechtswesen der
Stadte von entscheidender Bedeutung und hatten im Allgemeinen in ihrer Heimat ihre
gut nachzuvollziehende "fachliche Karriere". -',

Bei einer Untersuchung über das Interesse zeitgenössischer Rechtsgelehrter und Laien
an Rechtsbüchern, lasst sich auf der Basis unserer Daten sagen, dass [ede Ecke des frühneu-
zeitlichen Ungarns und Siebenbürgens von solchen Büchern erreicht war, die den Lesern
bestimrnre grundlegende Rechtskenntnisse verrnirtelten. In jeder gesellschaftlichen
Schichr zeigre sich bedeurendes Inreresse, neben dem als die "Bibel des Adels" verchrren
Tripartitum und den geringen Produkten der ungarischen Rechtsliteratur, an den "inter-
nationalen" europaischen juristischeh Arbeiten. Die Prásenz der modernsten, neuesten
auslándischen Rechtsbücher in bekannten Bücherlisten verrar. dass die ungarischen
Rechtsgelehrten Vorbildern folgten, die in anderén Teilen Europas akzeptiert waren.
Dies bezeugt offenbar die Anwesenheit der europaischen ius communis Rechtskultur, das
den europaischen Vorbildern erzwungene oder freiwillige Folgen. Viele rneinten natűrlich,
díeses Folgen von Vorbildern sei auf fehlender ungarischer Rechtsliteratur begründet.
Es ist jedoch fraglich, warum es so wenig ungarische Rechtsliteratur gab, warum sie auf so
unwürdige Weise geringfügigwar angesichts einer "Nation von jurisren", sowohl im Mit-
telalter als auch in der frühen Neuzeit. Dies, obwohl bei der Findung richtiger Lösungen
die Erlauterung der Grundsatze und der wissenschaftlichen Ansichten eine weit gröBere
Rolle spielte als die - nicht alle Problembereiche erreichenden - Rechtsvorschriften.

Wahrscheinlich ist der Grund dafür, dass man in Ungarn mit selbstverstandlicher
N atürlichkeit aus der Sammlung schöpfie, welche die europaische ius commune Literáru r
bot. Und das trotz des Eingeschlossenseins im ungarischen Gewohnheitsrecht und dem
in der frühen Neuzeit alles überragenden Tripartitum Werböczys. Die enge Verbindung
zwischen der ungarischen und der gemeinsamen europaischen rechtlichen Bildung
belegen eindeutig auch die auf die Buchkultur spezialisierren Forschungen.

Andererseits ist der Besuch einer auslaudischen Universitat im Laufe der frühen
Neuzeit das andere, unermesslich bedeutsame Mittel für den Anschluss an die westliche
Kultur und das Schrirthalrcn mit ihr. Die Studenten, die im Verlauf des 16. bis 18.
jahrhunderrs auslandische Universitaten besuchten, machten 2 - 2,5 Prozene und im
18.Jahrhundert bereits 10 Prozent aus. Die von jurasrudenren besuchren Universitaten
waren im 16.Jahrhundert yor allem Padua und Wittertberg, im 18.jahrhunderr StraB-
burg, Jena und Leiden, im 18. Jahrhundert Halle, Wien und Göttingen. Ungarische
Landsleute besuchren immer die Vorlesungen der führenden Rechrsgelehrten der Epoche,
die Spitzenzeit der Rechtslehre der einen oder anderen Universitat dec kt sich namiich
immer mit der Zunahme der Anzahl an peregrini Jurastudenten an einer jeweiligen
Rechtsfakulrar,

Unter den zirka 1000 Studenten, die in der frühen Neuzeit im Ausland studierten,
nnden sich spatere hőchste Würdentrager, Rechtsanwalre, Beamte an Komitaten, aber
auch stadtische Bürokraten. Die Tatsache. dass nur etwa ein Zehntel der Studenten
das Studiurn mit einem Doktortitel abschloss, zeigt, dass die aufWerböczy bas ierende
Rechtspraxis in Ungarn, wenn sie au ch die an den Universitaten gelehrte ius commune
anerkannte, denen, die mit auslandischer Promotion ins Land zurűckkehrten, keinen
besonderen Vorrang gewahrte. In einigen Stadten war jedoch ein abgeschlossenes Jura-
studiurn sehr wohl von Verteil (Sopron, Preísburg, sachsische Stadte in Siebenbürgen).

Die Universitatsbesuche hatten aber auch für den Aufschwung der nationalen
Rechtsliteratur auBerordentliche Bedeutung. Die herausragendsten peregrini konnten
wichtige Arbeiten der Rechrswissenschaft, zuweilen von europaisohem Niveau, pra-
sentieren. Die meisten der vom 16. bis 18. jahrhunderr mit juristischen Arbeiten
herausragenden Verfasser aus Ungarn und Siebenbürgen wurden wahrend auslandischer
Studien zur Vertiefung rechrswíssenschaftlicher Themen inspiriert. Es sei auch beront,
dass die an auslandischen Universitaten verfertigten Disputationen und Dissertationen
den zurückkehrenden Studenten nicht nur den AnsroB zu weiterer rechtsliterarischer
Tatigkeit gab; in den Disputationen selbst ist auBerdem eine der wichtigsten Impulse für
die .Verwissenschafilichung" der heimischen Literatur im 16. und 17. Jahrhundert zu
suchen. Hier genüge es - auBer den weiter uriten genannten - auf János Baranyai Decsi,
Kristóf Lackner, oder die Arbeit vonjános Serpilius hinzuweisen.

Johannes Honterus (1498-1549), der groBe Reformator der Siebenbürger Sachsen,
wird wegen seiner rechtswissenschaftlichen Werke zu den vortrefflichsten heirnischen
Rechtsgelehrren gezahlt. Die rypísche Dualitat des Zeitalters ist in seinem rechtswis-
senschaftlichen Oeuvre gut zu erkennen: Die Zermürbung zwischen "Modern itat"
und T raditionen Iasst sich auch bei ihm beobachren. ebenso wie bei alI jenen zeirgcnössi-
schen Gelehrten, welche Rechtsfragen verantwortungsvoll angingen. Es ist anzunchmcn,
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dass er - ahnlich wic b ider Erneuerungdes kirchlichen Lebens - mit seinen juristischen
Werken das Rcchrslcbcn seiner Gemeinschafi erneuern wollte, damit die in Religiens-
gemeinschaft: II vercinten sachsischen Regionen auch eine Rechrsgemcinschafi bilden
konntcn. \)1 cs Bcsrreben ist insbesondere in seiner zweiten juristischen Arbeit zu
bcobn htcn,

Mic zwci Arbeiten hat Honterus seinen Namen im "goldenen Buch der Rechts-
gclchrt n" Ungarns verewigt. Die Erste ist eigentlich ein Lehrbüchlein, in dem er aus
d in Digl'.am Justinians eine umfassende, beinahe einhundert Seiten ausmachende
Ziraccllsammlung mit dem Títel exlibris sententiae pandectarum iuris ciuilis decerptae
(15 9) zusammengestellt hat. Das Lehrziel von soleherart Sammlungen war, sogenannte
(,cmeinplatze (loci communes) den Schülern anhand zu geben, die sie auswendig
lernerr konnren. Somit folgte er mit dieser Arbeit einer traditionellen Lehrrnethodik
der humanistischen Bildung. Gleichzeitig drangte er damit darauf, den Zielen der
humanistischen Rechtswissenschaít entsprechend, auf die Quellen zurückzugreifen.
Aber er wollte nicht zu viel in Angriff neh men und so erzeugte er eine Arbeit, die sowohl
J urastudenten als auch den in der Rechtspraxis tatigen einen einfacheu Zugang erlaubte.
Seine Arbeit drückt zudem den Anspruch der Rechtssicherheit aus insofern, als er sein
Wissen nicht nur den Sachsen, sondern allen Siebenbürgern zuganglicq machen wollte.
Der Inhalt der Sententiae eritsprach dem im Titel Versprochenen: kurze, einfache Zitate
aus den Digesten. leicht zu erlernen.

Sicherlich hat die Arbeit in hohem MaBe zur Popularisierung der Rechtswissen-
schaften in Transsylvanien beigetragen. Wir wissen nicht, wie viele Kopien erschienen
sind, aber die Arbeit könnte eine groBe Rolle darin gehabt haben, dass im Transsylvanien
des 16. Jahrhunderts Justinian zu den zehn meistgelesenen "Auktores" zahlte.

Seine zweite juristische Arbeit (Compendium iuris ciuilis in usum Ciuitatum ac
Sedium Saxonicarum in Transsylvania colleetum [1544]) ist als die.vollsrandigsre Zusam-
menfassung des römischen Rechts zu betrachten, die bis daro in Ungarn in gedruckter
Form erschienen war.

Das Campendium selbst ist eine viel umfangreichere Arbeit als die Sententiae.
und seine Zusammenstellung benötigte viel mehr Fachwissen. Honterus baute in dieser
Arbeit ebenfalls auf Zitate aus den Quellen. ging aber über die reine Auflistung der
Fragmeme hinaus: Das Buch bietet dem Leser einen einheirlichen Text. Honterus
schőpfie lediglich aus der Kodifikation justinians, den Institutiones, den Digesten und aus
dem Codex. GröBtemeils dienren die Digesten als Quelle. Die groBe Starke seiner Arbeit
ist, dass er damit in jedern Abschnitt einem klaren Gedankengang folgte, mit leichc
verstandlichen Begriffen arbeitere, und dass sie hervorragend lektoriert ist.

Da das Campendium ausschlieíilich römisches Recht enrhíelt, konnte es yor allem
in der Lehre einen bedeurenden Effekt erzielen. Gleichzeitig konnte es als Gesetzbuch
nicht wirklich Anwendung finden, da es nichts über das alte, traditionelle sachsische Ge-
wohnheitsrecht enthielt. Einige sachsische Richter sahen jedoch in dem Werk erhebliche
Hilfe bei der Arbeit. Eine breitere Nurzung wurde aber auch dadurch verhindert, dass die
von der Arbeit der sachsischen Universitat in Auftrag gegebene deucsehe Übersetzung
nicht zustande karn.

Eine eigene Situation Ungarns reflekrierre nach der Verbreitung von Werböczys Tripar-
titum eine am Ende des 16.Jahrhunderts ebenfalls in Transsylvanlen cntsrandene Arbeit.
Der aus Ungarn stammendeJános Baranyai Decsi (1560-1601). Jer zu der "Herren
von Padua" genannten, am für die Renaissance typischen, hurnanistischen Hof des
Siebenbürger Fűrsten rarigen. mit Sachaufgaben betrauten, die Politik kontrollierenden
Elite gehörte, war der Verfasser der bedeutendsren juristischen Arbeit gegen Ende des
Jahrhunderts. 1593 publizierre er sein Werk unter dem Titel Syntllgmll institutionum
iuris imperialis ac Ungarici ... " das bestrebt war, im System der justinianschcn Institu-
tiones das Tripartitum und die ungarischen Gesetze zu verarbeiten. Die in den Quellen
aufererenden Lücken aber versuchte er mit dem Einfügen entsprechcndcr Rcgeln des
römischen Rechts zu beseitigen. In der Praxis bedeutete dies, dass das Buch, trotz
der kornplerten privatrechtlichen Verarbeitung der Dekretalen und des Tripartitums,
überwiegend römische Rechtsvorschritten enthielt. Decsis Ziel war es, .Unebenhenen
im ungarischen Recht mit der Angemessenheit des römischen Rechts zu crsctzen, die
Mángel mit der Fülle dessen zu erganzen, die Unklarheiten mit dessen Sysrernacisíerung
zu beseitigen, und seine barbarisch derbe Art mit Eleganz zu mildern und zu gIKtten".
(... ut illius nae vos bius aequitate temperarem. defectos ubertate supplerem, confi4sionem
methodo corrigerem, squallorem ac barbariem elegantia mitigarem ac expolirem.) Das in
vier Bücher aufgeteilte Werk (de person is, de rebus, de obligationibus, de actionibus)
bespricht detaillíert die Rechtsinstitution des Zivilrechts. In völliger Enrsprcchu ng
mit zeitgenössischen wissenschaftlichen Standards gab er die Quellen an, aus derren cr
seine Prinzipien geschöpn hatte. Zur Formulierung der gemeinsamen Rechtsgru ndsatze
in seiner Arbeit nahm er die herausragendsten Werke der europaischen Rechtswis enschafr
des 16.Jahrhundens 'in Anspruch. Die Regeln des ungarischen Rechts entnahrn cr dern
Tripartitum. dem f2!!adripartitum und dem bereirs seit einigen Jahren au ch im Druck
erreichbaren Corpus Iuris Hungarici. Seine Arbeit sollee kein Gesetzbuch sein, aber er
hoffte, dass die Arbeit von der Justizverwalrung in Betracht gezogen werden würde. Er
wollte helfen. ein einheitliches Zivilrecht solcher Art zu kreieren, in dem dic Adelsins-
titutionen neben den Rechtsorganen, die die Imeressen der verbürgerlichten Schichten
zum Ausdruck brachren, in Harmonie koexistierten. Das Mittel zur Harrnonisicrung sah
er im römischen Recht. Seine Arbeit traf jedoch auf wenig Echo, da sie eincrseits zu spar
und andererseits zu früh karn.

Der Zeitgenosse Decsis,jános Kosztanicai Kitonich (1560-1619), war im königlichen
Ungarn uriter Mathias II. (1608-1619) Direktor der königlichen Angelegenheiten
("Director der königlichen Sachen"), Kitonich, der kroatischer Herkunít war, rnachte
sich in der ungarischen Geschichte der Rechrsliterarur mit zwei Arbeiten einen Namen.
Die Wichtigere hatte den Titel Directio Mcthadica processusjudiciarii [uris consuetudinarii
Inclyti Regni Hungariae. Sie wurde erstmalig im Jahr 1619 in Tyrnau (Nagyszombat,
Trnava) veröffenrlichr, zusamrnen mit seinem anderen bedeuten Werk Centaria certarum
contrarietatum et dubietatum ex Decreto Tripartito desumptarum et resolutarum.

Erstere Arbeit, kurz die Directio Metbodica genannt, wollee den Rechtsstudenten
und den Rechtssuchenden ein wirklichkeitsgetreues Bild der heimischen Rechtspraxis
und Rechtsverfahren vermitteln. In erster Linie arbeitere es die Rechrspraxis der obersten
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(J ri 'Ill J Itndc~ auf mit dern Ziel, diese der am Recht interessierten Öffentlichkeit
h k II III ZI! ma hcn.

S II J1ll.~zeieliner die Phasen des Verfahrens bis zum Ende nach, angefangen
vom II Rrllr der Anrrage, über die Vorladung, bis zum Urteil und den Möglichkeiten
dc'r It h ren lnstanzen. In den lerzten beiden Kapiteln behandele er gesondert die
(, , •.leh sb:irkcit des Kernitats und der Kirche. Die Directio schrieb ergröíirenreils auf
lll'" Grundlege der tatsachlichen Untersuchung der zeitgenössischen Rechtspraxis. Seine
durübcr hinausgehenden Quellen können in zwei Gruppen unterteilt werden: Einerseits
nnhn: er die nationalen Sitten und Gesetze zuhilfe, und auf der anderen Seite griff er
ungewöhnlich bereitwillig zur Literatur des römischen und kanonischen Rechts sowie
der zeitgenössischen europaischen Rechtswissenschafi. Die Kenntnis der heimischen
Gesetze dürfte er jenen Manuskripten entnommen haben, die bis zum Beginn des 17.
Jahrhunderts von denen, die sich mit Rechr befassten, von Hand zu Hand gereicht
wurden. Gleichzeitigkann aber auch bereits die Kennenis der Sammlung Mossóczi-Telegdi
vorausgesetzt werden.

ÁuBerst interessant sind die Daten, die Kitonich über die Praxis der oberen Gerichts-
höfe vorlegt. Bei der Verstellung der Praxis beschrankt er sich nichtauf eine Darstellung
der Grundsatzc der Rechrsprechung, sondern fűhrt, basierend auf einigen konkreten
Fallen. Verfahren und Urteilen zu den Rechtsprinzipien. .

Die wichtigste Neuigkeit in Kitonichs Arbeit ist die haufige' Bezugnahme auf
die frühere und die zeitgenössische europaische Rechrsliterarur. Diese Tatsache war
(abgesehen davon, dass Baranyai Decsis Arbeit wenig AufmerkSamkeit erhielt) lange
eine herausragende und nur der breiten Belesenheit Kolonichs zuzuschreibender Fakt.
Allerdings ist diese Tatsache eher auch ein Spiegelbild der Richtung des zeitgenössischen
ungarischen theoretischen Denkens. Bei der Anwendung von ~ellen gebrauchte Kitonich
erstmalig - entgegen der noch mittelalrerlich gepragcen Wissenswiedergabe Werbőczys -
ein den zeitgenössischen europdischen Standards angendhertes Referenzsystem. Unter
den von ihn verwendeten Arbeiten sind die bedeurendsten die, welche sich mit der
zeitgenössischen Gesetzgebung bzw, den Gerichtsverfahren auseinandersetzen bzw, die am
Ende des 16. Jahrhunderts erschienenen bahnbrechenden Arbeiten der deutschen kame-
ralistischen Literatur. (Die am haufigsten zitierten von Gail und Mynsinger von Frundeck
begründeten eine neue Schule mit der systematischen Bearbeitung der Rechtsprechungs-
praxis am deutschen Reichskammergericht. Ihre Werke, die sog. Obseruationes, waren die
ersten Ableger der sog. kaiserlichen Usus Modernus Pandectarum.)

Trotz der umfangreich verwendeten Literatur war es nicht die Absicht Kitonichs,
eine "wissenschaftliche" Arbeit zu schreiben. Im Vorwort schreibt er, in Anlehnung an
Werbőczy, dass, da das ungarische Recht auf das kanonische und das kaiserliche Recht
zurückzuführen sei, alle diese Rechte in Betrachr gezogen werden müssten, und die
Mángel des heimischen Rechts mit dem Recht der auslaudischen Staaten ausgeglichen
werden könnten: "Ea consilii mei ratione, a Canonica, etJure Caesarea quaedam mutuatus
quod eum ex illo utroque Juris nostri municipalis originern habeamus. magnam illa huic
lucern, quin etiam in iis rebus, quae in hoc Jure nostro desiderantur, supplementum sint
allatura, subserviént etiam legum Hungaricarum Studiosis, et in foro spirituali apud

domestieos. et tam illo, quam in Ciuili etiam apud exteras Nationes. "{Kithonich, Joanncs.
Directio metbodica, Vorwort),

Wie Kironich in seiner Arbeit auslandische Auroren bzw. die Literatur der ius
commune zitiert, darf er es umso mehr run, da diese Methode auch von zeitgenössischen
Gerichten angewandt wurde. Die Cerichre selbst entschíeden in strittigen Fragen auch
auf der Grundlage soleher Autoritaten. Der Auffassung der Zeit nach war namiich
der Richter verpflichtet, in unsicheren, schwer entscheidbaren Angelegenheiten die
ratio communis zuhilfe zu nehmen bzw, eine Lösung zu wahlen, die von mehreren
Wissenschaftlern und Weisen beglaubigt war. Die Anwendbarkeit und tarsachliche An-
wendungjener Lösungen hinter den ungarischen Rechtsgewohnheiten, die allgemeinen
Rechtskenntnissen entlehnt und in Rechtsbüchern zu finden sind, untermauert da her
au ch Kitonichs Werk.

Die Directio Methodica erlebte über die Jahre (1634, 1700, 1701, 1724) mehrere
Ausgaben. 1650 wurde auch die ungarische Übersetzung herausgegeben.

Seine weniger bedeursame Arbeit mit dem Titel Centuria gab er zum Nutzen der
Rechtsberater heraus. Diese Arbeit suchte die richtige Antwort aufHunderte von Wider-
sprüchen und strittigen Fragen im Tripartitum. Mitte des 18. Jahrhunderts nahmJános
Szegedy beide Arbeiten Kitonichs in die von ihm erstellten Ausgaben des Corpus Iuris
auf (Nagyszombat, Trnava 1742-1751), und somit wurde es zum Teil des ungarischen
Gewohnheitsrechts bzw. zur primaren ~elle der Verfahrensregeln.

Einer der wichtigsten ungarischen [uristen um die Wende des 16. und 17. jahrhun-
derts, der jüngere Zeitgenesse der oben genannten, Christo ph Lackner (1571-1631), war
der wissenschaftlich orientierre Bürgermeister von Sopron. Diese auBerst vielseitige
Persönlichkeit führte 32 Jahre lang die bedeurendste Stadt in Westungarn. Sowohl in der
öffentlichen als auch in der literarischen Arbeit war er unermüdlich. In ersrer Linie ein
praktisch orientierter Jurist, ist er aber auch ein herausragender juristischer Auror.

Die vier Jahre, die er an der Universitat von Padua verbrachre, hatten auf sein
ganzes Leben und sein rechrswíssenschaftllches Wirken entscheidenden Einfluss.
Die fruchtbarste Periode seiner literarischen Arbeit sind die 1620er Jahre. Von zwölfim
Druck erschienenen Arbeiten schrieb er acht in dieser Zeit. Dazu gehört die in Frankfurt
am Main im Jahr 1617 verőffentlichte, als bedeutendstes seiner juristischen Werke
angesehene Arbeit, betitelr: Qvaestiones Ivstinianea e Sacratissimi Imperator is Ivstiniani
Institutionum Libris IV. nec non aliis adprobatis Iurisperitis, nonnullae metbodice collectae.

Diese seine Arbeit war in erster Linie als Lehrbuch für die cupida legum Iuventus ge-
dachr, die Lackner auch in den instituniones unterrichtete (wahrscheinlich an der Schule
der Sradr), Dies bestatigt offenbar, dass es, für diejenigen, die keine höhere Akademien
erreichren. in den Sradten eine dezentrale, stark praxisorientierte Juristenausbildung
gab, da im Lande keine Universitat vorhanden war. Anzunehmen ist daher, dass auch
diese Arbeit Lackners im Zusammenhang mit der praktischen Ausbildung von Juristen
erstellr wurde. Er nerint sein Werk .Vorübungen" und raurnt ein, dass seine Hauptquellc
Wesenbeck gewesen ist. Wesenbeck war um die Wende des 16./17. Jh. vielleicht der am
meisten gelesene europaische jurist, und sein Kommentar zu den Institutionen war auch
eines der wichtigsten Lehrstoffe der Jurastudenten an europauchen Uniuersitdten.
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I I Arbeit ist nichts anderes. als das Lehrbuch der Institutiones. Es wurde zu didak-
I ~·hcllI Z.weck ersrellt, mit einweisendem Charakter. Es ist auf Fragen und Antworten
IIII/g bnut, und rnit dieser konsisrenten Merhode sind alle Titel der Institutiones bearbeitec,
I r Autor vereinfacht den juristischen Lehrsroff mit simplen, klar nach didaktischen
Aspckrcn srrukturierten Fragen. Mit den Titeln in den vier Büchern der ~aestiones
v rbi ndet Lackner meist juristische Regulae, Axiome, und Aphorismen. Im spaten
Hurnanismus war dies eine beliebre Methode der Rechtslehre.

Er bezieht sich nur selten auf das positive Recht seiner Zeit, und trotzdern er Luthe-
raner war, raumte er dem kanonischen Recht viel Platz ein, yor allem bei der Sammlung
von Axiomen. In den~aestiones wird nirgendwo das ungarische Recht erwahnt.

Das Werk Lackners kann vielleicht als Beweis dafür angesehen werden, dass auch
vor der Eröffnung der Universitat in Tyrnau (Nagyszombat, Trnaua) mit der praktischen
und theoretischen Rechtslehre im königlichen Ungarn gerechnet werden kann. Som it
gibt es, auch ohne Besuch von auslandischen Universiraten. für eine dünne Schicht die
Möglichkeit, sich rechtswissenschafiliche Erfahrung anzueignen. Bis z,uder Zeit ist Un-
terrichtung in Vorlesungen nicht ausreichend nachweisbar; bis zur Eröffnung der Fakultat
der Rechrswissenschafien der Universitat (1667) waren es daher Iediglích individuelle
Initiativen der obigen Art, die einen Weg für die rheorerische Rechrslehre beten.

Ansonsten war Lackner ein Vorbote der in den westlichen und nördlichen Teilen des
Landes sich enrfaltenden, bedeursamen Rechcslírerarur, deren sparere Leírfigur Johann
Serpilius wurde. Der aus der Zips srarnrnende Serpilius srudierte Jura und promovierte an
der Universitat von Konigsberg, wurde in Deutschland Rechtsanwalt. Er kehrte zurück,
lieB sich in Leutschau (Lőcse, Levoéa) nieder und wurde im Jahr 1657 im Kornirat Zips
(Szepes, Spisská zupa) Tafelrichter, Er machte sich alsJurist einen so groBen Namen, dass
er in den Rar von Ödenburg (Sopron) berufen wurde, wo er dann mehrmals Richter,
Bürgermeister und Parlamentsemissar war.

Aufgrund seines literarischen Werkes erwarb er sich europaweiten Ruf denn er
schrieb ein vergleichendes Werk über Kanon- und Zívilrechr, das in mehreren Ausgaben
erschien. Es wurde unter dem Titel Compendiosa Delineatio totius [uris canonici et
Cicilis in utroque tam aLLegandiquam abbreuiationes legend! modum exhibens im Jahr
1651 in Leutschau (Lőcse, Levoéa) gedruckt, 1659 in Wittenberg und auíserdem sind
noch vier Ausgaben bekanne. Seine wissenschaíilichen Bemühungen beweist auch ein
unveröffentlicht gebliebenes Manuskript über vergleichendes ungarisches Rechr, betuele
Conciliatio Juris Hungariei cumJure Canonica et Civili.

Tatsache ist, dass bis zum Ende des 17. Jahrhunderts ungarische Rechtsverfasser
relativ wen igArbeiten vermeideren. Die Anzahl der ungarischen Rechtsbücher bleíbt weit
hinter der Anzahl an deutschen, Hamischen und noch mehr an italienischen auf den Markt
geworfenen Rechtsbüchern zurück. Aber die gleichsam in Tausendsteln auszumachende
Literatur ist auch kaum bekannt, Im Ausland stand die Zahl der rechtswissenschaftlichen
Arbeiten in direktern Verhaltnis zu der Zahl der Rechtsfakultáren. In Ermangelung einer
juristischen Fakultat im Raum der beiden ungarischen Staaten erschienen juristische
Arbeiten in gedruckter Form nur hie und da. Von wenigen Ausnahmen abgesehen,
gerieten auch sie in Vergessenheit, so wie das Syntagma von Decsi Baranyai.

WISSENSCHAFTSGESCHICHTLICHER OBERBLICK

18. Jahrhundert

Nach der Vertreibung der Tűrken und der Niederlage im Freiheirskarnpf (1703-1711)
gegen die Habsburger hatte die sich festigende kaiserliche Macht eine stimulierende
Wirkung. Die in der wieder erstandenen Ruhe eineretende kulturelle Entwicklung
förderre und bewirkre eine Erweiterung und Differenzierung der intellekruellen Funk-
tionen und intellekrualisierre zudem eine Reihe empirisch zu bewaltigender Aufgaben.
Diese Entwicklung war nicht unbedingt positiv. Viele sind der Ansicht, dass die groB
angelegte Neu- und Umorganisation der öffentlichen Verwaltung und jusriz ausdiesem
Grund relatív leicht vonstattenging - voll nach dem Geschmack der Habsburger -, weil
es noch lange Zeit einen Mangel an ungarischen Inrellektuellen gab, die űber zeitgemaBe
rechtliche und verwalrungsrechnische Fachkenntnisse verfügt hatren.

Wie dem auch sei, die ungarischen Intellektuellen des 18. Jahrhunderts waren
jedoch weiterhin gereilr: Eine Gruppe der Studierren besaf von vornherein einen
sozialen Rang. gepaart mit Reichturn und politischer Stellung, und war so mit gewisscn
Enrscheídungsrechren ausgesrattet, wahrend fűr die andere Gruppe der Inrellekrucllen
die beruflich verrichtere, fachliche Tatigkeit die Hauptquelle für den Lebensuntcrhalr
ausmachte. Lerzterer intellektue!ler Typus hatte bei der Wahrnehmung juristischer
Aufgaben auch in der ungarischen Gesellschaíi des 18.Jahrhunderts keine Dominanz.
Gerade im Bereich der jurisrischen Laufbahnen verzögerte sich die Enrwicklung ciner
neuen Intellektuellenschicht am meisten. Der Grund dafűr war. dass in der ungarischen
Cesellschafr des 18. Jahrhunderts der Ade! seine führende Rolle beibehielt: in der
staatlichen Verwaltung und im policischen Bereich war seine Vorherrschafi erdrü kend.
Das Parlament und die Kornitare vertraten die nationalen politischen Interessen der
Srande, und der Beamtenkreis der neuen Landesarnter und Gerichte entstnrnrnte
ebenfaJls den Reihen des Adels. Dies verhinderte lange Zeit die Entstehung einer
modernen öffentlichen Verwaltungsbürokratie. Gleichzeitig darf nicht verschwiegen
werden, dass, statt der im 16./17. jahrhunderr für den Adel typischen Milirartugenden,
im 18.Jahrhundert bereits eher das juristische Wissen sich als hőchsres Ideal des Adels
abzeichnete.

Neben der im Vergleich zu früherenJahrhunderten angestiegenen Zahl an Univer-
sitatsbesuchen, gab es im Ungarn dieser Zeit bereits die Möglichkeit zum akademischen
Rcchtsuntcrricht für eine wissenschafdiche Ausbildung der Rechtskundigen, die
den europaischen Normen noch am meisten ericsprach. Die Rechtsfokulttit der Univer-
sittit Nagyszombat (Tyrnau, Trnava) wurde am 2. Januar 1676 eröJfnet.Bereits bei der
Gründung der Universitat war die praktische Orientierung des Lehrplans offenkundig.
Die Gründer ahmten nicht uneingeschrankr die auslaudischen Muster, besonders das
des Wiener Vorbilds nach. sondern berücksichtigten die heimischen Bedürfnisse dcs
Rechtswesens. Von den vier Lehrern der Fakultat prasentierten zwei das innerstaatliche
Rechr, es war sogar die Aufgabe einer der Abteilungen, in die Rechtspraxis einzuführcn.
Es gab zudem je eine Abteilung für das römische und das kanonische Recht: "...ql/Ol'lllll

duo ius patrium is est consuetudinarum regni Hungariae nempe Decretum genernl» ql/lld

vocatur Tripartitum, consuetudines et articulos tractant, unus quidem eorum theoretkr,
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IJ/frr (/1'1'(/ pmctice utriusque iuris canonici videlicet Cioilis Caeserei ac municipalis praxim
/fJl'(lW'1/1 .•, ", hcifSt es in der Gründungsurkunde der Rechtsfakultát.
, A II der ungarischen juristischen Fakultat gab es also bis zu den absolutistischen
R lell'JlIen eine Verschmelzung der dualen Tradition in der Recbtslebre: einerseits die auf
tlrr wissenschaftlichen Rechtslehre basicrende theoretisch-wissenschaftliche Ausbildung
und nndererseits die Ausrichtung an der Praxis. Zum Lehrauftrag derProfessoren gehörte
der Blickwinkel aufbeide, sowohl auf die heimische als auch auf die wissenschaftlich orien-
ticrte Rechtslehre:"Proftssores porro Iuristae in id maxime incumbant, ut iura municipalia
combinent cum Caesarea et Canonica, in quantum jieri poterit. Et quae in nostris desunt. ex
iis supplere studeant. "(Aus der Gründungsurkunde der Rechtsfakultat.) In dieset Hinsieht
war die ungarische Universitat gleichsam allen vergleichbaren europdischen Institutionen

voraus.
Obwohl die an der Universirat srudierren Juristen weiterhin eine Minderheit

unter den praxisbezogen ausgebildeten Rechtskundigen darstellten, mindert dies nicht
die Bedeutung der Fakultar. Die Surdenren der Rechtsfakultat erhíelten regelmafSige
und vertiefte Kenntnisse, und die Universitat Ieistete allernal einen wesentlichen Beitrag
zur Entwicklung der ungarischen Rechtswissenschaft. Natűrlich fehlten dieser Rechtswís-
senschaft weitgehend die der ius commune enrstarnrnenden Grundlagen, die, beginnend
mit den Glossatoren, in Europa scandig prasent waren und weiterenrwickelt wurden.
Die Schwerpunktverlagerung auf nationales Rechr ergab sich gerade'aus diesem Mangel
der im europaischen Sinn verstandenen Wissenschaft. Doch auf lange Sieht erwies sich
schlussendlich dieser notgedrungen erwahlte Ausbildungsweg als erfolgreich.

Zugleich wurde in der zweiten Helft« des 18. jahrhunderts die Universitat - im
Einklang mit den Ideen des aufgeklarten Absolutismus - zu einer staatlichen Institution.
Es war im Interesse der Habsburger Dynastie, die ungarische Rechtsfakultat ebenfalls
zum Gehilfen ihrer politischen Ziele zu machen. Im polirischén Kampf mit den Scanden
begann die Fakultat ausgesprochen zum Insrrument der Zentralregierung zu werden.
Im Dekret vom 3. November 1760 (nach der Reform der Wiener Fakultat) verordnete sie
auch der Fakultar von Nagyszombat (Tyrnau, Trnava) die Unterrichtung von Themen,
die auf die Staatsverwaltung und die Ausbildung dem Staat dienender Beamten abzielten.
Die aufgeklarten Reformen schloss die im Jahr 1775 ausgegebene .Plantan iuridicae focul-
tatis" ab, indem sie der Fakultat neue o~ganisatorische Srrukruren, Studien- und Prüfungs-
ordnungen zuteilte. Etwa zeirgleích wurde die gesamte Universirat nach Buda verlagert.

Gleichzeitig realisierte die Ratio Educationis (1777) zur Ausbildung praktisch
orientierter Fachleute, darunter au ch als Rechtspfleger fungierender Beamten, eine
höhere juristische Ausbildung an neben der Universitat errichteten königlichen Akademien
(Trnaua, Győr, Oradea, Kosice, Zagreb). Ab der zweiten Halfre des 18. Jahrhunderts
wurden dann neben die königlichen Rechtsakademien zu sat zl ich eine Reihe kirch lich er
Rechtsakademien errichter. Die anfangs an protestantischen Hochschulen zu geistes-
wissenschaftlichen Kursen erganzend organisierten juristischen Fakultaten in Prelou.
Sárospatak und Debrecen wurden zu Rechtsakademien ausgestaltet. Spater, in der Mitte
des 18. Jahrhunderts, eritstand das Foglareanum in Eger (Erlau), und zu Beginn des 19.
Jahrhunderts die Akademie in Pécs (Fünfkirchen). Den Unterschied zwischen Ausbildung

an der Universitat und an der Akademie sah die Ratio Educationis allenfalls dari ll, duss,
wahrend die Universitat für die PRege der Wissenschaft zusrandig ist (neben der Tatsachc,
dass nur hier die Promotion in Jura zu erwerben war), die Akademien auf die praktischc
Laufbahn (Verwaltung und justiz) vorbereiten.

Die bis zur Errichtung der Univers itat und weit darüber hinaus im Vordergrund
stehende praktische Rechtslehre verlor aber ihre Bedeutung auch dann nicht, als im Zuge
des Erscheinens von Ausbildungsvorschriften die Rahmenbedingungen der juristischen
Ausbildung sich festigten und rnodernisierren. Die Rechtskennrnisse wurden, neben der
akademischen oder universitaren Schulung, durch die sog. "patvaria" vervollstandigt.
Damit erwarben die jungen Leute nach Abschluss der Studien an der Akademie oder
Universitat rníttels Kopieren von Dokumenten praktische Rechrskenntnisse. Nach der
meist zweiJahre dauernden Praxis der "patvaria" kamen sie als "juratus" an das königliche
Tafelgericht. Erst danach konnte der junge jurisr mit der anwaltlichen Praxis beginnen
oder in den Komitatsdienst eintreten. Bis 1848, vielleicht auch über diesen Zeitraum
hinaus. war dies für die zeitgenössische adelige Jugend der Standardpfad der Ausbildung,
auch für diejenigen. die keine juristische Laufbahn im Sinne hatten.

Der bedeutendste juristische Autor, von der Rechtsfakultat von Tyrnau (Nagys-
zombat) in der ersten Halíie des 18. jahrhunderts kommend, war der Jesuit János Szegedy
(1699-1770). Er karn zum ungarischen Recht als Schwerpunkt sein es literariseben Werks,
nachdem er sich mit der Untersuchung des kanonischen Rechts befasst hane, Er folgte
den Behauptungen Baldus', nach denen Kenntnisse des weltlichen Rechts for den Kanonisten
unentbehrlich seien.

Sein erstes und umfangreichstes Werk ist das in Tyrnau (Szombathely, Trnava) im
Jahr 1734 erschienene Tripartitumjuris Ungarici Tyrocinium. Damit schrieb er nicht
nur einen Kommentar zum Tripartitum. sondern wollte einen Überblick über das
gesamte ungarische Rechtswesen geben. Dem Aufbau des Tripartitum folgend, davon
aber in völliger Abweichung im Vorwort, verarbeitete er in seinem Werk in den Quellen
gefundenes Rechtsmaterial. Vorrangig beachtere er die Arbeiten von Kitonich und dic im
Gesetzesartikel1715: 24 edierten Arbeiten des Ausschusses (Novum Tripartitum), da sic
in der natürlichen "Billigkeit verwurzelt" und durch die Praxis bereits sankrionicrt s i in.
Neben dem ungarischen Recht berücksichtigte er auch die Regelungen des römischen
und kanonischen Rechts und nahm sogar die reichsdeutschen Rechtsquellen in Anspruch.
Das kanonische Rechr hielt er yor allem in Hinsieht auf die kirchliche Gesctzgc:bllllg (ür
wichtig, zugleich war es nach seiner Ansicht zusammen mit dem römischell Rccht au ch
dann anzuwenden, wenn die heimischen ~ellen Mángel aufwiesen. Di s bcgründcee
er damie, dass das römische und kanonische Reche inhaltlich übereinsuuuntcn mit der
natürlichen Billigkeit, und dass au ch die herausragendseen Natiorien di zwci Arten
von Recheswissen analog anwendeeen.

Szegedys Werk fand allgemein grofSes Gefallen; er wurde von seh r viden Leuren dazu
ermutigt, sein Werk fortzusetzen. In seinem Leben erschien dic Arb it noch vierrnal,
und auch pose mortern wurde sie noch einmal herausgegeben.

Sein Ende der 1740er Jahre bearbeiretes Handbuch "MlllllltdeJurisperitorum
Ungariae" sollee den Srudenten zusammenfassend die wicheigseen Rcgcln des heimischen
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, mls hcn und kanonischen Rechts der Jurisprudenz zur Verfügung steilen. Die römi-
schcn Regulae der von Szentiványi herausgegebenen Ausgabe des Corpus Iuris Hungaria
crweiterte er in einem eigenen Werk, in den unter dem Titel Rubricae sive synopses titu-
forum, capitum & articulorum, universi juris ungarici (1734) erscheinenden Prinz.ipie~des
Kanonrechts. mit 250 aus dem ungarischen Recht geschöpften Axiomen. In der Eínleítung
erwáhnt er, dass die zusammengesuchten ungarischen Vorschriften dadurch gültig scien,
indem er sie aus gültigen Rechtsvorschriften geschöpft habe, wáhrend die kanonischen
und zivilen Rechtsvorschriften aus ihrer natürlichen Billigkeit heraus Gültigkeit hatren.
wenn sie nicht im Widerspruch zu nationalen Rechtsinstitutionen stünden.

Seinem Lebenswerk setzten Mossóczy-Telegdy und dann Szentiványi (gedruckt
zwischen 1742-1751) mit der neuen Ausgabe des Corpus Iuris die Krone auf.

Szegedys Bedeutung liegt darin, dass er das ungarische Recht nicht isoliert auffasste.
Wiederholt betonte er die Wichtigkeit des Kirchen- und des Zivilrechts. Er empfahl
deren Srudium, und verglich die ungarischen Verhaltnisse mit den Regeln der zwei Arten
von juristischem Wissen wo er konnte. Als königlicher Wissensc~aftler Ungarns widmete
er als Érster seine gesonderte Aufmerksamkeit dem ortsbehördlichen Recht und so hatte
er eine hohe Meinung über das Recht der Siebenbürger Sachsen.Nichts charakterisiert
seine praktische Wirkung besser als die Tatsache, dass man sichpber Generationen an
den Gerichtshöfen auf seine Arbeiten heríef, .

Über das erwáhnte Wirken János Szegedys noch hinaus. hatte die Gründung der
ersten juristischen Universiratsfakulrat einen groBen Eínfluss auf die Entfalt~ng der un-
garischen Rechrsliteranir. Neben der wissenschaftlichen Tarígkeír der Fakultat d~rf man
auch die Wirkung der Universiratsdruckereien auf die Entwicklung der Rechtsliteratur
nicht übersehen. In den ersten einhundert Jahren ibres Bestehens gab die Rechtsfokultat
mehr als einhundert wissenschaft/iche und praxisorientierte Arbeiten heraus. die nicht
nur die akademische Ausbildung, sondern auch die Rechtspraxis förderten und für
einen breiteren Leserkreis bestimmt waren. Hier sind zu erwahneri: das im Strafrecht
bedeutende Forma Processus Judicii Criminalis seu Praxis crimina/is (1687), das Articuli
iuris Tavernicalis (1694), der Corpus Iuris Hungarici, vol. I-Ill. (Ausgabe 1696 von Szen-
tiványi), und noch viele auBergewöhnlich bedeutsame Ausgaben juristischer Bande.

Die Univers irat spielte eine ebenso wichtige Rolle bei der "wissenschaftlicheren
Gestaltung" des Rechtslebens. indem sie neben der Publikation der Lehrbücher auch
die Verbreitung von Wissen zu ihren Aufgaben záhlte. Ein wichtiger Beweis díeser
Aktivitat _ bisher in Bezug auf Rechtswissen noch nicht aufgedeckt und in der rech ts-
geschichtlichen Literatur noch unbekannt - ist, dass die Universit.atsdruckerei in den
1720erJahren, vielleicht zur gröBeren Verbreitungvon Rechrskennmísscn bel den Lesern,
in jahrlich herausgegebenen Kalendarien Rechtsregeln publizierte. Die uriter jesuitischer
Leirung stehende Universiratsdruckerei begann dieserhalb ab 1722 im Anhang des
Calendarium Tyrnaviense Recbtsregeln zu publizieren.

Im oben bezeichneten Jahr begann der unbekannte - aber in beiden Rechtstypen
versierte _ Verfasser mit der Publikation der Regulae. Bis zum Jahr 1730 erscbienen im
Kalendarium etwa sechshundert Regulae des zioilen und kanonischen Rechts, uerseben mit
Erliiuterungen und der Nennung von Qy-ellen. Die Bearbeitung hat wissenschaftlichen
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Wert und insofern Bedeutung, da sie im Hinblick auf ihr Wcscn als "Medium" die
Aufmerksamkeit eines breiten Publikums in Richtung juristischc Kenntnisse gelenkt
haben dúrfre. Die Regulae deckten vom Inhalt her ein ungcwohnt breites Feld ab,
und übertrafin bei weitem die - für die Zeit zu uerrnutende - durcbsdmittlicbe juristische
Btldung. Das Kalendarium beweist zum Teil, dass die Kenntnisse derjus commune uieder
an der Univasitat noch in der ö./fentlichen Meinung in den Hintergrund ((cdrangt waren.
Jedenfalls kann bestimmtes Interesse an grundlegenden Kennenissen und darüber
hinausgehendem juristischem "Kennerwissen" vorausgesetzt werden. I i Regulae karnen
wahrscheinlich von einem Professor formuliert, vielleicht direkt aus dem Unterricht
in die Kalendarien. Neben ali den im ungarischen Rechtsbewusst cin scir dein 16.Jahr-
hunderr eine quasi besondere Rolle spielenden Regeln der Regulae iuris antiqua werden
weitere, den justinianischen Digesta entnommene Rechtsprinzipien; dcs Wcitcren viele
der in ~er ~ahr~undertealten kanonischen Rechtslehre formulierten Regéln crlautert.
Das Beispiel dieser Kalendarien unterstreicht möglicherweise wiederum. dass die
ungarische Rechtskultur (aufbreiter Ebene) mit den Lebren der ius commune I!t!rknüpft war.

Die Universítatsfakultar für Rechtswissenschaft ist im 18. jahrhunderr bcreits als
eine auBerordentlich bedeutende Wissenschaftswerkstatt zu betrachtcn, Im gcgebcnen
Rahmen der Epoche verkörperte sie im ungarischen Rechtsleben und in der ungarischen
Rechtswissenschaíi einen bis dahin nie gesehenen Aufschwung, und eine d .rartige
fuhrende Rolle bewahrte sie bis zum 20. Jahrhundert.

Aus dem auíseruniversitaren schulischen Unrerrichtssystem heraus emse. nd iIn 18.
Jahrhundert das vielleicht popularste ungarische Gesetzbuch, ein Lehrbuch, wclches
das ungarische Recht verarbeitere. aber auch ungewöhnlich viele Referenzpu II kte zur
Weiterentwicklung des ungarischen Rechtssysterns beitrug. Im Jahr 1745 wurdc es
von Istv~n Huszty .u~ter de~ Titel Jurisprudentia practica seu commentarius nouus in jus
Hungaricum publiziert, (Die Arbeit wurde im Laufe des Jahrhunderts noch sicbcnfach
veröffentlicht.)

István Huszty (um 1710 - nach 1772) war ab 1741 Profissor für nat jona/es Recht
an der Recbtsakademie in Er/au (Eger) und gleichzeitig Tafelrichter in den Komiraten
Hewesch (Heves) und AuBen-Szolnok. Ab 1747wirkte er als Schöffe an der Bczirksrafel
von Eperies (Eperjes, Presov),

DieJurisprudentia Practica subsummiert in drei Banden das Material dcs privaten
Adelsrechts und des Strafrechrs aus dem nationalen Recht, Sie halt das Decretum und das
!ripartitum für die Hauptquellen des ungarischen Rechts. Nach Husztys Meinung sei
jedech der Stoff des ius patrium. in der juristischen Praxis genutzt von jungen jurasru-
denten und Bürokraten, weiter gefasst. Hierzu gehören auch die Praxis Crimina/is bzw.
das Strafverfahren, respektive die zwei Werke von Kitonich.

Huszty legte mit seiner Arbeit groBen Wert auf die Idee des Naturrecbts, als
des sen Grundlage er die klassische römische Rechtsregula zitiert: "Honeste vivere,r=: la~dere, suum cuique tribuere". Das erste Buch behandele bestirnmte Fragen
des persőnlichen und des Verfahrensrechts, das zweite Buch handele von Eigentum
und Vertragsrecht, von Erbschaft, d. h. von feudalem Vermögensrecht und den damit
verbundenen Aktionen. Das dritte Buch beinhaltet das Strafrecht.
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Bel clncr Bcrrachtung der Arbeitssysrernarik ist festzustellen, dass er in der ungari-
dmi I((('/J/, [itrrntur der Erste war, der es wagte, mit dem System Werbőczys zu brechen.

S II1 SyNremIchre ist nicht perfekt, weit enrfernt von der Logik des klassischen römischen
R dlls und dcs zeitgenössischen, bereits an der Natur orientierten Rechts, da auch die
f udnlen Gebundenheiten zu berücksichtigen sind. Doch auch in dieser Hinsieht wollte
er Wcrböczy überwinden und beim logischen Aufbau des zivilrechtlichen Teils nahm
li lIszty Bezug zum System der Institutio, die in ganz Europa vorherrschend war.

Huszry nahm sich daneben die Freiheit, die Marigel im ungarischen Ptivarrecht
aus dem kanonischen und dem Zivilrecht auszugleichen. In solchen Fallen stellte er
fest, dass das, was er schreibe, nicht die Regel des ungarischen Rechts sei, weil es zu der
gegebenen Frage so etwas nicht kenne. Zur Lösung soleher Fragen rnachte er jeweils einen
Vorschlag, aber er überlief dessen Akzeptanz dem richterlichen Ermessen. Mit anderen
Worten, er folgt dem zu der Zeit scheinbar allgemein anerkannten Prinzip - welches
jedoch in der modernen Rechtsgeschichrsschreibung nur wenig beachtet wird -, dass
die ius imperiale (ius commune) in der ungarischen Urteilspraxis als natürliche Ratio
aufereten kann. Das Buch wurde spater mit grogem praktischem Nutzen angewandt.
Es diente der Bildung und der praktischen Arbeit mehrerer Generatíonen von Adeligen,
Rechrsanwalten und Bearnten und wurde zum Muster für spatere Zusammenfassungen
des Privat- und reilweise des Strafrechts. .

Über die ungarische Rechrswissenschaft des 18. jahrhunderrs Iassr sich zusarn-
menfassend sagen, dass sie Werke hervorbrachte, die die praktische Handhabung des
geschriebenen Gesetzes erleichterten und gleichzeitig einen Teil der in Frage kom menden
Vorschrifien (insbesondere im Hinblick auf die aus dem ungarischen positiven Recht
fehlenden ungarischen Institutionen) aus der natürlichen Billigkeit bzw. dem Naturrecht
ableiteten.

Dies war zum Teil eine Spiegelung der naturrechtlichen Ansiehten, die Ungarn
über ősterreíchische Vermittlungerreichte. Das Praktizieren des Naturrechts begann im
Ungarn des 18.Jahrhundens aufRegierungsanordnungzu blühen und besrand Ende 18./
Anfang 19.Jahrhundert lange Jahrzehnte aus nichts anderem als servilen Kommentaren
zu den naturrechtlichen Werken des an der Wiener Univers itat lehrenden Martini.
Die modernere, kantische Auffassung des Naturrechts entJaltete sich erst im ersten Drittel
des 19. jahrhunderts. In den Institutiones juris naturalis (1823), seinem zweibandigen
Werk, kritisierte Michael Szibenliszt (17&3-1834), Professor an der königlichen Akademie
in Raab (Győr) als erster das Naturrecht. Antal Virozsil (1792-1868), Professor an
der Universitat von Pest lehrte bereits offen das Naturgesetz im Geiste der kantischen
Ideologie und schrieb entsprechend seine Werke Uus naturae privatum methodo eritica
deductum - 1833).

Ein wichtiges Merkrnal der rechtswissenschaftlichen Aktivitat in diesemJahrhundert
war, dass neben den Werken, die bislang bemüht waren, das gesamte Adelsrecht des Landes
zusammenzufassen bzw. denen, die vorwiegend mit Privatrecht befasst waren, die ersten
Bücher erschienen, die sich ausdrücklich mit dem Strafrecht auseinandersetzten. Diese
publizierten teilweise die gesamten Debatten über die Strafgesetze und das Strafgewohn-
heitsrechr (Diejurisprudenza Practica von Huszry hatte noch neben dem Privatrecht

die strafrechtlichen Normen diskutierr}, Zu den wichrigsren dieser Arbeiten gehörten:ju-
risprudentia Crimina lis secundum praxim et Constitutionos Hungarieas in partes duas
dioisa (1751) von Matthias Bodo und Systema praxis crimina/is inclyti regni Hungariae
(1746) von Gabor Gockhetz. In diesen Werken gab es Versuchc, die strafrechtlichen
Verschriften zu systematisieren, die wichtigsten Prinzipicn auszuarbeiten und die
allgemein geltenden Regeln zu skizzieren. Die traditionellen ungarischen Srrafanstalren
wurden mit den Schöpfungen der europaischen Rechrsenrwícklung verglichen. Naturlich
liegen diese relativ inkornplerren Arbeiten aus wissenschaftlichcr Sieht vie! zu wünschen
übrig: Strukturell folgten sie eher der ungarischen Rechtspraxis und nahmcn weniger
die zeitgenössischen fachlich- wissenschaftlichen Standards in Europa in Bctracht. Nur
langsam wurden darin die Instirutionen und Grundprinzipien des marcricllen Srrafrcchrs
und des Strafverfahrensrechts voneinander getrennt.

In der zweiten Halfte des 18.Jahrhunderts erschienen auch eme rechtsg schichrlich
gepragte Untersuchungen, die in erster Linie Themen aus der Geschichte dcs öflcnrlichcn
Rechts behandelten. Die Anfange der systematischen Rechtsgeschichtsforschung sind flt!/die
zwei Kovachich zurückzujühren, einerseits auf den in der zweiten Hd.!fie dcs 18. ./111. rhun-
derts wirkendenMárton György (1744-1821), andererseits aufjózsejMikíÓ.f (/798-/878),
der in der ersten HalJte des 19.jahrhunderts in der QueLlenforschung tatig war.

Der Ansatz von Natur- und positivistischem Recht erschien auch in Ungarn - tok: ill der
westlichen HalJte Europas - in erster Linie im Rabmen einer wissenschaftlichen A ti tilibemng
an Fragen des öffintlichen Rechts. Auch die ersten bleibenden Ergebnisse del' IIngm'ist!Jl'n
Wissenschaft des öffintlichen Recbts entsprangen dem Gegensatz zwischen dU'/lI!/I/IIIIIr(!:C-
setelichen Argumenten basierenden vertragsmaJSigen Auffassung über das öjJim.tlldJc R rdJl
und der höfischen Geschichtsschreibung, welche gegen die ungarischen fiuda/cn Pr/llilrgicn
uber öffintliches Recbt auftrat. Historische Argumente wurden jedoch stark tJCl'tltn:(!,clu)/;cn
und somit deuilich mit dem verarbeiteten Stoff des öffintlichen Rechts uermisrht.

Neben dem gernaísigten Naturgeserz stellten in der zweiten Hálíte dcs 18.Jnhl'hlln-
derrs die politischen und kameralistischen Wissenschaften in der Hochschulpolicik dcs
aufgeklarten Absolutismus den Kreis der Lieblingsthemen. Deren unerschűttcrlichcr
Sachkenner war in den uriter Habsburger-Herrschaft stehenden Landern josepl: Son-
nenfils. Das von ihm imJahr 1777 erschienene Werk, Grundzüge der Polizri, HI/nd/ung
und Finanzwissenschaft, gehörte bis 1848 zur Pjlichtlektüre auch an der Pester Uniuersitat.
Die ungarische Wissenschaft konnte dagegen auch aufdiesem Gebiet eine dgenstandige,
mehr oder minder auf ungarische Verhaltnisse zugeschnittene theorcti tehe Arbeit
vorweisen. Die Arbeit Introductio ad politicam Regni Hungariae (1790) von Joseph
Revicky, ursprünglich als Skizze zu einem gröger angelegten Werk herausgegeben,
versucht. eingebener in die Enrwicklung des ungarischen Adelsrechts, in fünf Kapiteln
die Politik des zeitgenössischen Wohlfahnsstaats darzulegen. Dieser Auffassung nach ist
unter Wohlfahrt naturlich das Wohl des Adels zu verstehen, aber in den Darstellungen
erhalren auch einige Ideale der Auíklarung Platz: gewisse, auf naturgegebener Billigkeit
basierte Lastenteilung bei öffenrlichen Ausgaben; Justizreform; Beseitigung richterlicher
Willkür bei Strafverfahren; Strafgesecze, die dem Narurgeserz und den Grundsatzen der
Zivilgesellschaft emsprechen.
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